
Friedhofsgebührenaufstellung  
der Ev.-luth. St. Dionys Kirchengemeinde Stadtoldendorf  

 

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

 

1. Reihengrabstätte (für 30 Jahre): 

 a) bei Verstorbenen ab 6. Lebensjahr      2.806,00 € (  ) 

 

 b) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

  für 20 Jahre       1.291,50 € (  ) 

  

 c) rasengepflegt, mit Pflanzfläche L. 0,95m x B. 0,90m   2.906,00 € (  ) 

    

 d) komplett rasengepflegt, ohne Blumenablagemöglichkeit,  

  einschließlich rasenbündiger Namensplatte 45x60cm     3.295,00 € (  ) 

 

2. Wahlgrabstätte (für 30 Jahre): 

 a) je Grabstelle       3.350,00 € (  ) 

 

 b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle    92,50 € (  ) 

 

 c)  rasengepflegt, Pflanzfläche L. 0,80m x B. 0,90 m - je Grabst. 3.384,00 €  ( ) 

 

 d) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle-    101,50 € (  ) 

3. Urnenreihengrabstätte (für 25 Jahre): 

 a) je Grabstelle       1.376,50 € (  )  

 b) rasengepflegt mit Pflanzfläche L. 0,40m x B. 0,60m - je Grabst. 1.466,50 € (  ) 

        

4.  Urnenwahlgrabstätte (nur Doppelgrabstätten für 25 Jahre):  

 a) je Doppelgrabstelle        1.906,00 € (  ) 

 

 b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Doppelgrabstelle -     60,50 € (  ) 

           

 c)  rasengepflegt, mit Pflanzfläche L. 0,60 x B. 1,00 m 

        - je Doppelgrabstelle        2.358,50 € (  ) 

 

 d) für jedes Jahr der Verlängerung - je Doppelgrabstelle -   44,00 € (  ) 

            

5.   Urnenfeld – rasengepflegt (für 25 Jahre) 

      a) je Grabstelle – anonym       1.263,50 € (  ) 

 

b) je Grabstelle – einschließlich Messingnamensplatte an der Stele      1.518,00 €         (  ) 

 

  

6.  Zusätzliche Beisetzung einer Urne in einer Wahl- oder 

Urnenwahlgrabstätte gem. § 11 Abs. 5 der Friedhofsordnung: 

a) bei einer Beisetzung in einer Wahlgrabstätte bzw. Urnenwahlgrabstätte   

            (  ) 

b) bei einer Beisetzung in einer mehrstelligen Wahlgrabstätte 

 bzw. mehrstelligen Urnenwahlgrabstätte zusätzlich zu der  

 Gebühr nach a) eine Gebühr gemäß 2.b), 2.d), 4.b) oder 4.d) für 

 die Grabstellen zur Anpassung an die neue Ruhezeit. 

 

II. Gebühren für die Benutzung der Leichenkammer/Friedhofskapelle: 

 



1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle 

a) je Bestattungsfall       135,50 € (  ) 

 

 b) je Bestattungsfall für bis zu weiteren 2 Std. (zus. zu 1a)   69,50 € (  ) 

 (max. insgesamt 4 Std.) 

 

  c)  Urnenbegleitung von der Kapelle aus (ohne vorherige Trauerfeier) 41,50 € (  ) 

 

2. Gebühr für die Benutzung der Kühlkammer 

Die Nutzung der Kühlkammer bis zu 24 Std. ist kostenfrei bei 

Beisetzung auf diesem  Friedhof. 

Darüber hinaus je angefangene 24 Stunden     104,50 € (  ) 

  

III. Gebühren für die Beisetzung: 

 

1. Für das Ausheben und Verfüllen der Grube, Abräumen der Kränze und der 

 überschüssigen Erde für eine Erdbestattung: 

  a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr   160,00 € (  ) 

 

 b)  bei Verstorbenen ab 6. Lebensjahr       

  ba ) bei der Erstbelegung                  630,70 € (  ) 

  bb) bei der 2. Belegung                  773,50 € (  ) 

 

2. Für das Ausheben und Verfüllen der Grube, Abräumen der Kränze und der 

  überschüssigen Erde 

  a) für eine Urnenbestattung        178,50 € (  ) 

 

 

 

IV. Verwaltungsgebühren: 

1.  Prüfung der Anzeige zur Aufstellung oder Änderung eines Grabmals      18,50 € (   ) 

 

2.  Für die laufende Überprüfung der Standsicherheit (hierunter fallen 

  nicht liegende Grabmale) bei der Verleihung bzw. Verlängerung von 

  Nutzungsrechten für jedes Jahr                     1,76 €         (  ) 

 

V. Sonstige Gebühren: 

1.  Überführungen                   48,50 €         (  ) 

2.  Abräumen der Grabstätte (einschl. Entsorgung) 

  nur bei Vergabe von Nutzungsrechten vor 30.06.2010 

  a) Einzelgrab       220,15 € (  ) 

 

 b) Doppelgrab       351,05 € (  ) 

  

 c) Urnenreihengrab       113,05 € (  ) 

 

 d)  Urnenwahlgrab       130,90 € (  ) 

 

 e)  teilrasengepflegtes Grab       50,00 € (  ) 

 f)  teilrasengepfl. Urnengrab                   30,00 €         (  ) 

  

4. Jährliche Rasenpflege bei vorzeitiger Einebnung 

 

 a) Einzelgrab       48,50 € (  ) 

 

 b) Doppelgrab       53,50 € (  ) 

 



 c) Urnengrab       39,50 € (  ) 

  

 d) Streifenfundament für Grabmal 

  je Einzelgrab in der Reihengrababteilung 

  mit der Bezeichnung U       105,00 € (  ) 

  e) Sandsteineinfassung je Doppelgrabstätte in der  

  Urnenwahlgrababteilung mit der Bezeichnung L, U + W              205,00 €        (  )  

5. Einzelbeisetzung in der Rasenfläche „Sternenkinder“ 

  (Rasenfläche zur Beisetzung von Früh- und Totgeburten)          859,50 € (  ) 

 

 

 

 

 

Hiermit akzeptiere ich die oben angekreuzten Gebühren zur Beerdigung und erkläre mich zur 

Zahlung nach Rechnungserhalt. 

 

……………………………………., den ………………….    …………………………………………………… 
Ort, Datum        Unterschrift 

 

 

Anschrift Nutzungsberechtigter:  

 

…………………………………………………………. 

 

………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………….. 

 

 

Name des Verstorbenen:  

 

…………………………………………………… 

Geboren am:  

 

……………………………………………………. 

Verstorben am:  

 

…………………………………………………….. 

 

 

 

Bestatter:  

 

 

 

………………………………………………………. 

 


